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Das Amtsblatt für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz kann beim Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz, Geschäftsstelle des Kreistages, Dubinaweg 01, 01968 Senftenberg, 
gegen Berechnung der anfallenden Versand- und Portokosten bezogen werden. Der 
Bezug des Amtsblattes kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gekündigt werden.  
 
Überdies kann das jeweilige Amtsblatt bis spätestens vier Wochen ab dem jeweiligen 
Ausgabetermin während der üblichen Bürozeiten in der Kreisverwaltung, Dubinaweg 
01, 01968 Senftenberg, bzw. in der Außenstelle der Kreisverwaltung, Joachim-
Gottschalk-Straße 36, 03205 Calau, gegen Selbstabholung kostenlos bezogen werden. 
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Öffentliche Sitzung des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz  
vom 08. Oktober 2009 
 
Beschluss Nr. 0174/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
1. Der Kreistag beschließt, dass das Bürgerbegehren zu der Frage „Sind Sie für eine 
 Direktwahl des Landrates des Landkreises Oberspreewald-Lausitz im Januar 2010?“ 
 zulässig ist. 
2. Der Kreistag beschließt die Wahl des Landrates durch die Bürger des Landkreises 

im Jahr 2010. 
Ein Bürgerentscheid findet nicht statt. 

 
Senftenberg, 08. Oktober 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender des 
Kreistages 
 

 
Beschluss Nr. 0153/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
1. Die Vertretung des Trägers der Sparkasse nimmt die dokumentierten Ergebnisse  

der Sparkasse Niederlausitz für das Geschäftsjahr 2008 zur Kenntnis. 
2. Die einzelnen nachfolgend aufgeführten Mitglieder des Verwaltungsrates der Spar-

kasse Niederlausitz werden für das Geschäftsjahr 2008 nach § 26 Abs. 4 BbgSpkG 
entlastet. 

 
Verwaltungsrat: 
bis 04.03.2009 

Name Funktion 

Georg Dürrschmidt           
Landrat 

Vorsitzender 

Prof. Dr. Roland Sessner 1. Stellvertreter 

Rolf-Peter Rössiger 2. Stellvertreter 

Michael Herz Mitglied 

Margit Kalus Mitglied 

Peter Kurth Mitglied 

Eberhard Perschk Mitglied 

Peter Winzer Mitglied 

Eva Franke Mitglied 

Ilona Kanter Mitglied 

Karl-Heinz Raupach Mitglied 

Ina Bürgelt 
(ab 19.03.2008) 

Mitglied 

Günther Faßl Stellvertretendes Mitglied 

Wolfgang Blaurock Stellvertretendes Mitglied  

Manuela Lachmann  
(ab 19.03.2008) 

Stellvertretendes Mitglied  
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Verwaltungsrat: 
ab 04.03.2009 

Name Funktion 

Georg Dürrschmidt           
Landrat 

Vorsitzender 

Prof. Dr. Roland Sessner 1. Stellvertreter 

Rolf-Peter Rössiger 2. Stellvertreter 

Michael Herz Mitglied 

Günther Faßl Mitglied 

Carola Krahl Mitglied 

Axel Rudo Mitglied 

Peter Winzer Mitglied 

Eva Franke Mitglied 

Ilona Kanter Mitglied 

Karl-Heinz Raupach Mitglied 

Manuela Lachmann  Mitglied 

Ingo Senftleben Stellvertretendes Mitglied 

Peter Kurth Stellvertretendes Mitglied  

Ina Bürgelt Stellvertretendes Mitglied  

 
Senftenberg, 08. Oktober 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender des 
Kreistages 
 

 
Beschluss Nr. 0173/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz schlägt vor, die in der anliegenden Vorschlags-
liste bezeichneten Personen erneut als ehrenamtliche Richter beim Landessozialgericht 
Berlin-Brandenburg bzw. beim Sozialgericht Cottbus zu berufen. 
 
Senftenberg, 08. Oktober 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender des 
Kreistages 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ehrenamtliche Richter (LKOSL)

Lfd. Nr. GERICHT NAME VORNAME STR-NR PLZ ORT VERBAND BERZEIT_AB BERZEIT_BIS

1 LSG Walter Frank Schulstraße 32 01968 Senftenberg LKOSL 01.01.2005 31.12.2009

2 SG-C Hertel Angelika Grünstraße 3 01968 Senftenberg LKOSL 01.01.2005 31.12.2009

3 SG-C Nicklaus Frank Schillerstraße 14 01993 Schipkau LKOSL 01.01.2005 31.12.2009
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Beschluss Nr. 0144/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag beschließt die Rechnungsprüfungsordnung für den Landkreis Oberspree-
wald-Lausitz. 
 
 

Rechnungsprüfungsordnung für den 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

 
Präambel 

 
Mit den Regelungen des Kommunalrechtsreformgesetzes vom 18.12.2007 ist im Land 
Brandenburg das kameralistische Haushalts- und Rechnungswesen durch das neue 
kommunale Finanzmanagement abgelöst worden. Gemäß § 63 Abs. 3 BbgKVerf haben 
die Kommunen die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchfüh-
rung zu führen. Bis zum Stichtag 01. Januar 2011 haben alle Kommunen die Umstel-
lung zu vollziehen. 
Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz nahm zum 01. Januar 2009 die Umstellung vor. 
Die Neuregelungen der Kommunalverfassung haben auch Auswirkungen auf die örtli-
che Rechnungsprüfung. Die Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises ist aus die-
sem Grund den neuen Gegebenheiten anzupassen. 
 

§1 Rechtliche Stellung 
 
(1) Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz unterhält gemäß § 101 Abs. 1 BbgKVerf für 

die örtliche Rechnungsprüfung ein Rechnungsprüfungsamt. 
 
(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist dem Kreistag unmittelbar verantwortlich und in sei-

ner sachlichen Tätigkeit diesem unmittelbar unterstellt. 
 
(3) Die Landrätin/der Landrat ist Dienstvorgesetzte/r der Dienstkräfte des Rech-

nungsprüfungsamtes. 
 
(4) In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist das Rechnungsprüfungsamt unabhän-

gig und insoweit an Weisungen nicht gebunden. 
 

§ 2 Dienstkräfte des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Das Rechnungsprüfungsamt besteht aus der Leiterin/dem Leiter, den Prüfern sowie 

den sonstigen Dienstkräften. 
 
(2) Die Leiterin/der Leiter sowie die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes werden vom 

Kreistag bestellt und abberufen. 
 
(3) Die Leiterin/der Leiter sowie die Prüfer müssen persönlich und fachlich für die Auf-

gaben des Rechnungsprüfungsamtes geeignet sein und über umfassende Kenntnis-
se der gesamten Verwaltung verfügen, insbesondere müssen sie die für die Durch-
führung ihrer Prüftätigkeit erforderlichen Kenntnisse auf verwaltungsrechtlichem, 
kaufmännischem oder technischen Gebiet besitzen. Durch die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen ist zu gewährleisten, dass die Leiterin/der Leiter sowie die 
Prüfer ihre vorhandenen Kenntnisse festigen und neue für die Prüfungstätigkeit er-
forderliche hinzuerwerben. 
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§ 3 Gesetzliche Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Nach § 102 Abs. 1 BbgKVerf hat das Rechnungsprüfungsamt folgende Pflichtaufga-

ben: 
 

1. die Prüfung der Eröffnungsbilanz nach § 85 BbgKVerf, 
2. die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 82 BbgKVerf und des Gesamtab-

schlusses nach § 83 BbgKVerf, 
3. die Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung des Kreises und 

seiner Sondervermögen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen, 
4. die Prüfung von Vergaben, 
5. die Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung 

des Jahresabschlusses, 
6. die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirt-

schaftlichkeit, 
7. die Prüfung der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsver-

pflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur 
elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen, 

8. die Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantiever-
pflichtungen bei übertragenen Aufgaben soweit sich der Kreis eine solche vorbe-
halten hat 

 
(2) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt auch die Einsichtnahme gemäß § 54 Abs. 1 

des Haushaltsgrundsätzegesetzes bei Unternehmen nach § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 
BbgKVerf soweit sich der Kreis eine solche vorbehalten hat. 

 
(3) In den Gemeinden, die kein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet haben und sich 

nicht eines anderen Rechnungsprüfungsamtes bedienen obliegt die Prüfung gemäß 
den §§ 85 und 102 BbgKVerf dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises auf 
Kosten der Gemeinde. 

 
(4) Das Rechnungsprüfungsamt ist nach § 105 BbgKVerf Prüfungsbehörde für die 

überörtliche Prüfung und die Jahresabschlussprüfung nach § 106 BbgKVerf. 
 

§ 4 Übertragene Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Der Kreistag überträgt dem Rechnungsprüfungsamt auf Grund des § 102 Abs. 1 

Satz 4 BbgKVerf folgende zusätzliche Aufgaben: 
 

1. die Prüfung von Vorräten und Vermögensbeständen, 
2. die Prüfung von Bauausführung und Bauabrechnungen, 
3. die Prüfung von Buchungsbelegen vor ihrer Zuleitung an die Geschäftsbuchhal-

tung (Visa-Kontrolle), soweit dies für einzelne Bereiche von der Leitung des 
Rechnungsprüfungsamtes aus besonderem Anlass zeitweilig für erforderlich ge-
halten wird, 

4. die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Beamten- und Besoldungsrechts 
sowie der Tarifverträge 
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(2) Das Rechnungsprüfungsamt berät die Verwaltung in haushaltsrechtlichen, finanziel-
len und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Hierbei darf keine Kollision mit dem ge-
setzlichen Prüfungsauftrag sowie der Unabhängigkeit der Rechnungsprüfung ent-
stehen. In die Durchführung von Verwaltungsaufgaben, Dienstgeschäften und in die 
Entscheidungsverantwortung darf das Rechnungsprüfungsamt nicht eingebunden 
werden. 

 
§ 5 Prüfaufträge 

 
(1) Der Kreistag, der Kreisausschuss und die Landrätin/der Landrat haben das Recht, 

dem Rechnungsprüfungsamt Prüfungsaufträge zu erteilen. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss ist von der Leitung des Rechnungsprüfungsam-

tes regelmäßig über den aktuellen Sachstand zu informieren. 
 
(3) Durch die Erteilung von Prüfungsaufträgen darf die Durchführung der gesetzlich 

übertragenen Pflichtaufgaben nicht beeinträchtigt werden. 
 

§ 6 Organisation und Durchführung der Prüfung 
 
(1) Die Leiterin/der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes stellt die Prüfplanung auf und 

bestimmt Methode, Umfang und Inhalt der Prüfungen. Sie/Er trägt neben den Prü-
fern die Verantwortung für den Inhalt und die Durchführung der Prüfgeschäfte. 

 
(2) Bei Prüfungen sollen vorab die Leitungen der zu prüfenden Organisationseinheit 

über den Prüfungsauftrag unterrichtet werden, soweit der Prüfungszweck dies zu-
lässt. 

 
(3) Es ist Rücksicht darauf zu nehmen, dass durch die Prüfung der Geschäftsablauf 

möglichst nicht gehemmt oder gestört wird. Demgegenüber ist dem Rechnungsprü-
fungsamt die Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben in entgegenkommender 
Weise zu erleichtern. Stößt die Prüfung auf Schwierigkeiten, so hat die Leiterin/der 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes die Landrätin/den Landrat zu informieren und 
um die erforderlichen Maßnahmen zu bitten. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist 
hiervon in seiner nächsten Sitzung in Kenntnis zu setzen. 

 
(4) Werden bei der Durchführung von Prüfungen Veruntreuungen, Unterschlagungen, 

Korruption oder wesentliche Unkorrektheiten festgestellt, so hat die Leiterin/der Lei-
ter des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich die Landrätin/den Landrat zu unter-
richten. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist über den Sachverhalt in seiner näch-
sten Sitzung zu informieren. 

 
(5) Über die Ergebnisse der Prüfungen wird ein Prüfungsberichtsentwurf gefertigt und 

ein Auswertungsgespräch mit der Leitung der geprüften Organisationseinheit ge-
führt. In dem sich anschließenden Ausräumungsverfahren wird der geprüften Stelle 
die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

 
(6) Die Vorlagepflicht von Prüfberichten gegenüber dem Kreistag gem. § 103 Abs. 2 

Satz 5 BbgKverf wird dadurch erfüllt, dass die Prüfberichte dem Rechnungsprü-
fungsausschuss zugeleitet werden. Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsaus-
schusses finden in der Regel nichtöffentlich statt.  
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(7) Die Prüfungsfeststellungen und –berichte des Rechnungsprüfungsamtes sind für die 
Verwaltung bestimmt und grundsätzlich intern zu verwenden. Eine Weiterleitung an 
Dritte bedarf eines sachlichen Grundes und der Zustimmung des Rechnungsprü-
fungsamtes. 

 
§ 7 Befugnisse 

 
(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt von den Ämtern, Einrichtungen und Ei-

genbetrieben sowie von den Geschäftsführern der seiner Prüfung unterliegenden 
Gesellschaften, Anstalten usw., alle für die Prüfung notwendigen Auskünfte, die Vor-
lage und Aushändigung von Akten, Schriftstücken, Büchern und anderen Unterla-
gen, Zutritt zu allen Räumlichkeiten und die Öffnung von Behältnissen zu verlangen. 

 
(2) Die Leiterin/der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, 

die im Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben notwendigen Ortsbesichtigungen vorzu-
nehmen und zu prüfende Veranstaltungen zu besuchen. 

 
(3) Die Leiterin/der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist berechtigt, an den Sitzun-

gen des Kreistages und der Ausschüsse des Kreistages teilzunehmen, soweit nicht 
vertrauliche Angelegenheiten beraten werden, die Aufgaben des Rechnungsprü-
fungsamtes nicht berühren. 

 
(4) Die Leiterin/der Leiter und die Prüfer weisen sich durch einen Dienstausweis mit 

Lichtbild aus. 
 

§ 8 Unterrichtung des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle neu erlassenen sowie geänderten Gesetze, 

Satzungen, Vorschriften, Dienstanweisungen u. ä. auf der Kommunal-, Landes-, 
Bundes- und EU-Ebene zur Verfügung zu stellen. 

 
(2) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die Sitzungsniederschriften des Kreistages, des 

Kreisausschusses und der Fachausschüsse zur Kenntnis zu geben. Die Einräumung 
der Einsichtsrechte im automatisierten Sitzungsdienst ist hierfür ausreichend. 

 
(3) Das Rechnungsprüfungsamt ist über anstehende Prüfungen und Organisationsun-

tersuchungen zu informieren. Ihm sind Prüfberichte (z. B. vom Landesrechnungshof, 
kommunalem Prüfungsamt, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer etc.) sowie Stellungnahme 
der Verwaltung unverzüglich zuzuleiten. 

 
(4) Dem Rechnungsprüfungsamt sind Wirtschaftspläne, Geschäfts- und Lageberichte, 

Abschlüsse, Prüfberichte von Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern etc. von 
den Gesellschaften an denen der Kreis unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, durch 
die Beteiligungsverwaltung vorzulegen. 

 
(5) Das Rechnungsprüfungsamt ist über die laufenden Vergaben zeitnah zu informie-

ren. Die zentrale Vergabestelle übergibt dem Rechnungsprüfungsamt hierfür monat-
lich die aktuelle Vergabedatei. Vergaben, die der Empfehlung der ständigen Verga-
bekommission bedürfen, übergibt die zentrale Vergabestelle dem Rechnungsprü-
fungsamt unaufgefordert mindestens drei Werktage vor Beratung der Vergabekom-
mission. 
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(6) Das Rechnungsprüfungsamt ist von den betroffenen Fachämtern, Betrieben und 
sonstigen Einrichtungen unter Darlegung des Sachverhalts unmittelbar und unver-
züglich zu unterrichten, wenn sich ein begründeter Verdacht dienstlicher Verfehlun-
gen oder sonstiger Unregelmäßigkeiten ergibt. Das Gleiche gilt für alle Verluste so-
wie für Kassenfehlbeträge. 

 
§ 9 Verfahren bei wesentlichen Unregelmäßigkeiten 

 
Werden bei der Durchführung der Prüfung wesentliche Unregelmäßigkeiten, insbeson-
dere Anhaltspunkte für Korruption festgestellt, so hat das Rechnungsprüfungsamt durch 
die Leiterin/den Leiter unverzüglich die Landrätin/den Landrat zu unterrichten. Dem 
Rechnungsprüfungsausschuss ist in seiner nächsten Sitzung darüber Bericht zu erstat-
ten. 
 

§ 10 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
(1) Für Angelegenheiten der örtlichen Rechnungsprüfung ist im Landkreis Oberspree-

wald-Lausitz gemäß § 43 BbgKVerf ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet 
worden. Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich zur Wahrnehmung der 
Prüfaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes. 

 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss tritt zusammen, wenn es die Geschäfte erfor-

dern. Soweit nichts anderes bestimmt ist, findet die Geschäftsordnung für den Kreis-
tag entsprechende Anwendung. 

 
(3) Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses sind grundsätzlich nicht öffent-

lich, Ausnahmen gelten für die abschließende Beratung der Prüfung der Eröffnungs-
bilanz, des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses. 

 
§ 11 Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses 

 
(1) Die Kämmerin/der Kämmerer stellt den Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen 

Anlagen auf und leitet diesen innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haus-
haltsjahres dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung zu. 

 
(2) Ergeben sich bei der Prüfung Feststellungen, die eine Änderung des Entwurfs des 

Jahresabschlusses erforderlich machen, stellt das Rechnungsprüfungsamt die we-
sentlichen Feststellungen in einer Veränderungsliste zusammen und stellt sie der 
Kämmerei zur Korrektur des Entwurfs zur Verfügung. Der korrigierte Jahresab-
schluss ist von der Kämmerin/dem Kämmerer zu unterzeichnen und der weiteren 
Prüfung zugrunde zu legen. 

 
(3) Das Rechnungsprüfungsamt fasst die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlus-

ses in einem schriftlichen Bericht zusammen. Der Verwaltung ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Der Bericht ist mit den Stellungnahmen dem Rech-
nungsprüfungsausschuss zur Beratung zuzuleiten. 

 
(4) Die Kämmerin/der Kämmerer legt nach Abschluss der Prüfung den geprüften Jah-

resabschluss der Landrätin/dem Landrat zur Feststellung vor. Die Kämmerin/der 
Kämmerer leitet den geprüften und von der Landrätin/vom Landrat festgestellten 
Jahresabschluss mit seinen Anlagen dem Kreistag rechtzeitig zu, dass dieser bis 
spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres darüber 
beschließen kann. 
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(5) Die Kämmerin/der Kämmerer stellt den Entwurf des Gesamtabschlusses mit seinen 
Anlagen auf und leitet diesen bis zum 30.09. nach Ablauf des Haushaltsjahres dem 
Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung zu. 

 
(6) Die Absätze 2 bis 4 finden für die Prüfung des Gesamtabschlusses entsprechende 

Anwendung. 
 
(7) Die Ergebnisse der Prüfung über den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss 

sind vom Rechnungsprüfungsamt zusammengefasst in einem Schlussbericht dar-
zustellen. Der Schlussbericht hat eine Bewertung zum Jahresabschluss und zum 
Gesamtabschluss einschließlich des Vorschlags zur Entlastung der Landrätin/des 
Landrates zu enthalten. Der Landrätin/dem Landrat ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 

 
(8) Der Schlussbericht ist zusammen mit der Stellungnahme dem Kreistag vorzulegen. 

Die Beratung in den Ausschüssen und im Kreistag erfolgt öffentlich. 
 
(9) Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes ist Grundlage für die Beschluss-

fassung des Kreistages 
- über den geprüften Jahresabschluss 
- über den geprüften Gesamtabschluss und 
- über die Entlastung der Landrätin/des Landrates. 

 
(10) Verweigert der Kreistag die Entlastung oder spricht er diese mit Einschränkungen 

 aus, so hat er dafür die Gründe anzugeben. 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 08.10.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Rechnungsprüfungsordnung vom 22.09.1994 außer Kraft. 
 
Senftenberg,  09.  Oktober 2009 
 
 
 
i. V. Titus Faustmann 
Beigeordneter 
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Beschluss Nr. 0151/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz beschließt anliegende Benut-
zungssatzung für das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. 
 
 

Benutzungssatzung 
für das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 

 
 
Auf der Grundlage des § 131 Abs. 1, § 28 Abs. Nr. 9 Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007, geändert durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 23. September 2008, hat der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz in seiner Sitzung vom 08. Oktober 2009 folgende Benutzungssatzung für das 
Museum des Landkreise Oberspreewald-Lausitz beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand der Satzung; Aufgaben 

 
(1) Die musealen Einrichtungen des Landkreises werden unter der Bezeichnung „Mu-

seum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz“ geführt. Dazu gehören: Schloss und 
Festung Senftenberg, Kunstsammlung Lausitz Senftenberg, Spreewald-Museum 
Lübbenau und Freilandmuseum Lehde. In allen Printprodukten und in der Außen-
kommunikation ist in geeigneter Weise die Trägerschaft des Landkreises Ober-
spreewald-Lausitz für die Museen kenntlich zu machen. 
Das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ist eine öffentliche Einrich-
tung. 

 
(2) Die Aufgabe des Museums des Landkreises Oberspreewald-Lausitz besteht in der 

wissenschaftlichen Forschungs- und Sammlungstätigkeit, Bewahrung, Konservie-
rung, Systematisierung, Katalogisierung und Inventarisierung der musealen Be-
stände sowie der wissenschaftlich-theoretischen Aufarbeitung, Präsentation und 
Vermittlung der regionalen historischen Tatbestände für die Besucher und andere 
Interessengruppen in Form von Ausstellungen, Veranstaltungen, Projekten, Bro-
schüren, wissenschaftlichen Abhandlungen und Beiträgen. Als Kultur- und Bil-
dungseinrichtung hat es auf der Grundlage heimat- bzw. regionalgeschichtlicher 
Bezüge zur aktiven Heimatpflege und Bildung beizutragen. Das Museum hat durch 
Kontaktpflege zu anderen musealen bzw. wissenschaftlichen Einrichtungen, Institu-
tionen und Heimatverbänden seinen wissenschaftlichen Tätigkeitsbereich zu erwei-
tern.  

 
(3) Das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ist konfessionell, weltan-

schaulich und partei-politisch unabhängig, es ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 
§ 2 

Besucherkreis; Nutzung musealer Bestände 
 
(1) Der Besuch der musealen Ausstellungen steht jedermann zu den festgelegten Öff-

nungszeiten offen. Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt nur in Begleitung Erwach-
sener gestattet. Die erwachsenen Begleitpersonen haben minderjährige Personen 
zu beaufsichtigen.  
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(2) Die musealen Bestände der Einrichtung stehen in der Hauptsache zu öffentlichen, 
insbesondere wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung. 

 
(3) Für den privaten und persönlichen Gebrauch ist die Nutzung musealer Bestände 

bzw. Materialien ausschließlich im Rahmen der in den §§ 4 und 5 der Entgeltsat-
zung für das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz beschriebenen ent-
geltpflichtigen Tatbestände gestattet. 

 
(4) Für die Art und den Umfang der Nutzung musealer Bestände in diesem Rahmen 

können Bedingungen und Auflagen festgesetzt werden. Der Landkreis Oberspree-
wald-Lausitz kann museale Bestände bzw. Materialien insgesamt oder im Einzelfall 
von der Nutzung für den privaten und persönlichen Gebrauch ausschließen. 

 
(5) Eine Ausleihe musealer Bestände erfolgt unter Berücksichtigung des teilweise vor-

liegenden Unikatcharakters der Exponate ausschließlich an Einrichtungen und Insti-
tutionen musealer bzw. wissenschaftlicher Art. 

 
(6) Jeder Nutzer/Entleiher ist verpflichtet, sorgsam mit den musealen Materialien um-

zugehen. Jeglicher Verlust oder eine Beschädigung ist dem Landkreis Oberspree-
wald-Lausitz sofort mitzuteilen. Der Nutzer/Entleiher haftet für von ihm zu vertreten-
de Verluste oder Beschädigungen an den zur Benutzung bereitgestellten musealen 
Materialien und für sonst anlässlich der Benutzung verursachte Schäden. Der Nut-
zer/Entleiher hat bei der Auswertung der zur Benutzung bereitgestellten musealen 
Materialien Urheber- und Persönlichkeitsrechte Dritter und deren schutzwürdige 
Interessen zu wahren und stellt den Landkreis Oberspreewald-Lausitz von diesbe-
züglichen Ansprüchen Dritter frei.  

 
(7) Sämtliche Nutzungen von musealen Beständen im Rahmen der in der Entgeltsat-

zung für das Museum des Landkreises Oberspreewald - Lausitz  beschriebenen 
entgeltpflichtigen Tatbestände bedürfen der schriftlichen Erlaubnis. Diese kann mit 
Regelungen hinsichtlich der Nutzungsmodalitäten verbunden werden. Die beabsich-
tige Nutzung musealer Bestände bzw. Materialien sind mit Angaben zu ihrem vor-
gesehenen Umfang und ihrem Zweck beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz (Mu-
seum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz) zu beantragen. 

 
(8) Die Ausleihe musealer Bestände erfolgt grundsätzlich ausschließlich an museale 

Einrichtungen. Die ausgeliehenen Exponate sind grundsätzlich durch den Entleiher 
zu versichern. Zur Regelung der Modalitäten im Einzelfall ist eine schriftliche Ver-
einbarung abzuschließen. 
 

§ 3 
Entgelte 

 
Für den Besuch des Museums des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, dessen Son-
derveranstaltungen und die Nutzung von Räumen und Flächen werden privatrechtliche 
Entgelte erhoben. Näheres regelt die Entgeltsatzung für das Museum des Landkreises 
Oberspreewald - Lausitz. 
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§ 4 
Verhalten im Museumsbereich 

 
(1) Die Besucher bzw. Nutzer haben sich im Museumsbereich so zu verhalten, dass 

kein Anderer behindert oder belästigt wird. Zum Schutz der musealen Bestände ist 
es insbesondere untersagt, in den Museumsbereichen zu rauchen, zu essen oder 
zu trinken.  

 
(2) Die Mitnahme von Tieren in die Ausstellungsräume ist nicht gestattet. Die im Mu-

seum tätigen Bediensteten des Landkreises Oberspreewald-Lausitz können Aus-
nahmen zulassen. In diesem Fall sind Tiere an der Leine zu führen oder – soweit 
veranlasst – andere Maßnahmen zur Vermeidung möglicher Beschädigungen zu 
treffen. Für dennoch entstehende Schäden haftet der Tierhalter bzw. der das Tier 
mitnehmende Besucher bzw. Nutzer. 

 
(3) Die Besucher bzw. Nutzer haben den Anordnungen der im Museum tätigen Be-

diensteten des Landkreis Oberspreewald-Lausitz Folge zu leisten; den Bedienste-
ten steht die Ausübung des Hausrechtes zu. 

 
(4) Besucher bzw. Nutzer des Museums, die gegen die Bestimmungen der Satzung 

verstoßen oder Anordnungen der im Museum tätigen Bediensteten des Landkreises 
Oberspreewald-Lausitz nicht Folge leisten, können – gegebenenfalls mit sofortiger 
Wirkung – zeitweise oder auf Dauer vom Besuch bzw. der Nutzung der Einrichtung 
ausgeschlossen werden.  

 
§ 5 

Öffnungszeiten 
 
(1) Die Ausstellungsräume und Gebäude des Museums des Landkreises Oberspree-

wald -Lausitz sind für den Besucherverkehr wie folgt geöffnet: 
 
Schloss und Festung Senftenberg und  
Kunstsammlung Lausitz 
 
ab dem 01. April bzw.     jeweils Dienstag bis Sonntag   
ab Ostern       von 10.00 bis 17.00 Uhr 
bis zum 31. Oktober 
 
ab dem 01. November bis     jeweils Dienstag bis Sonntag 
zum 31. März       von 14.00 bis 17.00 Uhr 
 
Spreewald-Museum Lübbenau  
 
ab dem 01. April bzw.     jeweils Dienstag bis Sonntag   
ab Ostern       von 10.00 bis 17.00 Uhr 
bis zum 31. Dezember 
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Freilandmuseum Lehde 
 
ab dem 01. April bzw. 
ab Ostern        täglich  
bis zum 30. September     von 10.00 bis 18.00 Uhr 
 
ab dem 01. Oktober bis     täglich 
zum 31. Oktober      von 10.00 bis 17.00 Uhr 
 
(2) Der Einlass erfolgt bis jeweils 30 Minuten vor der Schließung des Museums-

bereiches. 
 
(3) Bei Bedarf kann die tägliche Öffnungszeit erweitert werden. 
 
(4) Außerhalb der regulären Öffnungszeiten können Besucher nach rechtzeitiger Vor-

anmeldung auch außerhalb der regelmäßigen Öffnungszeiten eingelassen werden. 
 
(5) Aufgrund betrieblicher Erfordernisse können Ausstellungsräume und Gebäude des 

Museums des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vorübergehend für den Besu-
cherverkehr geschlossen werden. Dies ist in geeigneter Weise rechtzeitig bekannt 
zu geben. 

 
(6) Feste Schließtage sind der 24.12. und 31.12. eines Jahres. 
 
(7) Wochenfeiertage, die auf einen Montag fallen, sind Öffnungstage. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung für das Museum des Land-

kreises Oberspreewald-Lausitz vom 18. September 2001, geändert durch Satzung 
vom 02. Februar 2009, außer Kraft. 

 
Senftenberg,   09. Oktober 2009 
 
 
 
i. V. Titus Faustmann  (Siegel)    
Beigeordneter       
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Beschluss Nr. 0158/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag beschließt die Dritte Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises 
Oberspreewald-Lausitz für die Schülerbeförderung vom 14. Dezember 2004. 
 
 
Dritte Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
für die Schülerbeförderung vom 14. Dezember 2004 
 
 
Auf der Grundlage des § 131 i.V.m. §§ 3, 28 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23.09.08 (GVBl. I S. 202) i.V.m. § 112 Brandenburgisches Schulgesetz vom 
02.08.2002 (GVBl. I S. 78), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.09.08 (GVBl. I S. 
202) hat der Kreistag des Landkreises Oberspreewald- Lausitz in seiner Sitzung am  
08. Oktober 2009 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz für die Schülerbeförderung vom 
14. Dezember 2004 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
  „(3) Wird eine andere als die zuständige Schule der gewählten Schulform 
  besucht, ist die Erstattungspflicht des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
  beschränkt. Eine Beschränkung der Erstattungspflicht für den Landkreis  
  Oberspreewald-Lausitz erfolgt ebenfalls, wenn eine andere als die         
  vorrangig mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einer Sonderform des  
  Linienverkehrs nach § 43 Nr. 2 PBefG erreichbaren Schule der gewählten 
  Schulform besucht wird. Erstattet werden 70 % der tatsächlichen Kosten, 
  höchstens jedoch 70 % der Kosten der günstigsten, ermäßigten  
  Zeitfahrkarte des ÖPNV für das gesamte Gebiet des Landkreises (Land 
  kreiskarte). 
  Ausgenommen hiervon sind Schulen, für die ein Schulbezirk im Sinne von 
  § 106 Abs. 1 BbgSchulG festgelegt ist, soweit diese sich in Trägerschaft  
  desselben Schulträgers wie die zuständige Schule befinden.“ 
 

b) Abs. 4 b) wird wie folgt gefasst: 
  Wenn Schülerinnen oder Schüler der besuchten Schule zugewiesen  
  wurden oder diese deshalb besuchen, weil sie wegen erschöpfter  
  Kapazität an der zuständigen Schule nicht aufgenommen werden konnten, 
  gilt die besuchte Schule als zuständige Schule.“ 
 
      2.       § 2 wird wie folgt geändert: 
 

     a)   Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
   „(1) Anspruchsberechtigt im Sinne dieser Satzung sind: 

a) Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden öffentlichen 
Schulen und der Ersatzschulen, die ihre Wohnung im Landkreis 
Oberspreewald-Lausitz haben 
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         b)   Schülerinnen und Schüler an Oberstufenzentren, die ihre  
      Wohnung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz haben und ein  
      Einkommen/Monat bis 200 € beziehen 
                 c)   Schülerinnen, Schüler und Auszubildende an Oberstufenzentren   
      mit einem Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhältnis, deren im 
                  Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag benannte Ausbildungs- bzw.    
                   Arbeitsstätte im Landkreis Oberspreewald-Lausitz gelegen ist und 
     die ein Einkommen/Monat bis 360 € Brutto beziehen.“ 
 
              b)   In Abs. 2 werden die Worte „tatsächliche Aufenthaltsort“ durch die Worte 
   „Aufenthaltsort der Eltern“ ersetzt. 
 
                c)   Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
    „(3) Nicht anspruchsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler an Fach 
  schulen und im zweiten Bildungsweg.“ 
 
      d)   In Abs. 4 werden nach dem Wort „deren“ die Worte „Eltern bzw.“ 
                      eingefügt. 
 
       3.      § 3 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
  „(3) Schülerfahrkostenrechtlich unbeachtlich sind damit die üblichen  
  Risiken, denen Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Schule –  
  beispielsweise im Straßenverkehr – ausgesetzt sind.“ 
 
       4.       § 4 Abs. 1 Ziff. 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 
   „3. mit Fahrzeugen im Rahmen des Schülerspezialverkehrs gemäß § 6 
               4.  mit sonstigen Kraftfahrzeugen.“ 
 
       5.        § 5 wird wie folgt geändert: 
 
          a)    § 5 Satz 1 Ziff. 1 wird wie folgt gefasst: 
        „1. bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel der Preis für die  
  Zeitkarte/Schülerfahrausweise der jeweiligen Verkehrsunternehmen unter  
  Berücksichtigung möglicher Fahrpreisermäßigungen einer direkten  
  Verbindung zwischen Wohnort und Schule; dies sind: 

a) die ab dem ersten Schultag gültige Jahreskarte, 
b) die Monatskarten bei nicht ganzjähriger Benutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel, 
c) die Wochenkarten bei teilweiser Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

im Monat, wenn diese bei Berücksichtigung möglicher Ermäßigungen 
günstiger als die Monatskarte sind und 

d) die Tageskarten bei teilweiser Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel in 
der Woche, wenn diese bei Berücksichtigung möglicher Ermäßigungen 
günstiger als die Wochenkarte sind.“ 

 
b) § 5 Satz 1 Ziff. 2 wird wie folgt geändert: 

    Das Wort „Fahrzeuge“ wird durch das Wort „Kraftfahrzeuge“ ersetzt. 
 
       6.       § 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 werden die Ziffern „2 – 4“ durch die Ziffern „2 und 3“ ersetzt. 
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       b)   Abs. 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
        „Sätze 1 bis 3 gelten nicht beim Besuch einer Schule gem. § 1 Abs. 3  
  Satz 1.“ 
 
       c)   Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
   „Soweit im Fall des Satzes 1 bei der Anwahl einer Schule nach § 1  
  Abs. 3 Satz 1 eine Überschreitung der genannten Wegestrecken und  
  Zeiten gegeben ist, ist eine Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel  
  zumutbar.“ 
 
      d)   Nach Abs. 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt: 
  „(7) Die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten haben die Pflicht, das    
  Beförderungsunternehmen unverzüglich zu informieren, wenn die  
  Beförderungsleistung, zum Beispiel aufgrund der Erkrankung des  
  Schülers, nicht in Anspruch genommen wird. Gleichfalls ist das  
  Beförderungsunternehmen zu informieren, ab wann die Beförderungs- 
  leistung wieder in Anspruch genommen wird. Den Eltern bzw. Personen 
  sorgeberechtigten, die dieser Pflicht nicht nachkommen, können die  
  dadurch entstandenen Kosten in Rechnung gestellt werden.“ 
 
       7.        § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
  „(1) Beim Besuch einer in § 1 Abs. 3 Satz 1 genannten Schule kann der  
  Landkreis seiner Erstattungspflicht auch durch Ausgabe einer Zeitkarte auf 
  Antrag nachkommen. In diesem Fall ist von den Anspruchsberechtigten  
  ein Eigenanteil von 30 % der Kosten der ermäßigten Zeitkarte zu tragen.“ 
 

b) Abs. 2 Satz 3 wird gestrichen. 
 

c) Absätze 4 und 5 werden aufgehoben. 
 

d) Abs. 6 wird Abs. 4, und wie folgt gefasst: 
„Die Ausgabe der Zeitkarten/Schülerfahrausweise erfolgt durch die Schule 
nach Zahlungseingang des Eigenanteils beim Landkreis Oberspreewald-
Lausitz. Der Landkreis ist berechtigt, die Ausgabe einer Zeitkarte abzuleh-
nen, soweit Eltern bzw. Personensorgeberechtigte oder volljährige Schüler 
sich mit der Leistung bestandskräftig festgesetzter Eigenanteile in Verzug 
befinden.“  

 
8. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt: 

 
   „§ 8a Beteiligung an Fahrtkosten 
         (1) Nach § 2 Abs. 1 anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler in 
                  Gymnasialen Oberstufen mit Einkommen haben nur Anspruch auf  
       Erstattung der Fahrtkosten nach § 10 Abs. 5. 
            (2) Schülerinnen und Schüler an Oberstufenzentren und in der  
       gymnasialen  Oberstufe mit eigenem Einkommen über 50,00 €, die  
       entsprechend dieser Satzung einen Anspruch auf Erstattung der 
                          Fahrtkosten geltend machen, werden wie folgt an den Beförderungs- 
       kosten beteiligt: 

a) mit Einkommen/Monat von 50,01 € bis 100,00 € mit 30 % der Fahrt-
kosten gem. § 5 
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b) mit Einkommen/Monat von 100,01 € bis 200,00 € mit 40 % der 
Fahrtkosten gem. § 5  

c) mit Einkommen/Monat von 200,01 € bis 360,00 € Brutto mit 50 % 
der Fahrtkosten gem. § 5“ 
 

9. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 3 werden die Worte „vom Zeitpunkt“  durch die Worte „ab dem 
Monat“ ersetzt. 

 
b) Abs. 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

    „Diese Fristen sind Ausschlussfristen, für die das Datum des Antragsein 
    gangs beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz maßgebend ist.“ 
 

c) In Abs. 5 wird folgender Satz  6 angefügt: 
    „Die Abrechnung der Schülerpraktika gemäß § 7 Abs. 2 erfolgt nur  
    monatlich.“ 
 

d) In Abs. 6 werden nach dem Wort Zeitkarten ein „Schrägstrich gesetzt 
und die Klammer um das Wort „Schülerfahrausweise“ aufgelöst. Weiter-
hin werden nach dem Wort „Eltern“ die Worte „bzw. Personensorgebe-
rechtigte“ eingefügt. 

 
e) In Abs. 7 Satz 3 werden nach den Worten „nach Satz 1“ die Worte „die 

Eltern bzw.“ eingefügt. 
 

f) In Abs. 7 Satz 5 werden nach den Worten „entstandene Kosten von den“ 
die Worte „Eltern bzw.“ eingefügt. 

 
g) In Abs. 7 wird folgender Satz 6 angefügt: 

    „Die entstandenen Kosten werden ebenfalls zurückgefordert, sofern eine 
    Doppelbeantragung von Zeitkarte und Fahrtkostenrückerstattung erfolgt 
    ist.“ 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 10.08.09 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die „Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Landkrei-

ses Oberspreewald-Lausitz für die Schülerbeförderung vom 14. Dezember 2004“ 
vom 30. April 2009 und die „Zweite Satzung zur Änderung der Satzung des 
Landkreises Oberspreewald-Lausitz für die Schülerbeförderung vom 14. Dezem-
ber 2004“ vom 02. Juli 2009 mit Wirkung vom 09. August 09 außer Kraft. 

 
Senftenberg, 09. Oktober 2009 
 
 
 
i. V. Titus Faustmann  (Siegel)    
Beigeordneter       
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Beschluss Nr. 0152/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag beschließt die Vierte Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensat-
zung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz.  
 
 
Vierte Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises 
Oberspreewald – Lausitz 
 
 
Aufgrund § 131 i.V.m. den §§ 3, 28 und 64 Abs. 1 und 2  der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg  (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/ 07, [Nr.19], S.286) 
i.V.m. den §§ 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg – 
KAG  in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 08], 
S.174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 
07], S.160) hat der Kreistag des Landkreises Oberspreewald – Lausitz in seiner Sitzung 
am 08.10. 2009 folgende Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung vom 
19.09.1996 (Beschluss Nr.21/339/1996) zuletzt geändert durch die Satzung vom 
26.06.2001 (Beschluss Nr.21/347/01) beschlossen: 
 

Art. 1 
 
In der Satzung des Landkreises Oberspreewald – Lausitz werden die Gebührentarife 
wie folgt neu gefasst: 
 
Gebührentarife Teil A 
 
Allgemeine Gebührentatbestände 
 
1. Beglaubigungen 
   1.1 Beglaubigungen von Unterschriften               2,00 € 
   1.2 Beglaubigungen von Abschriften/Ablichtungen 
    für Bewerbungszwecke                    1,00 ú 
     Für die Erteilung von Beglaubigungen an kreisgeleiteten 
     Schulen wird der Betrag auf                 1,00 € 
     festgesetzt. 
  1.3 Beglaubigung von Unterschriften, sowie sie für Anträge 
          Ehemaliger Zwangsarbeiter und weiterer Personengruppen 
          auf Entschädigung nach dem Gesetz zur Errichtung der  
          Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 
          erforderlich ist                 gebührenfrei 
  1.4 Sonstige Beglaubigungen    je Seite     2,50 ú bis 20,00 ú 
 
2.   Bescheinigungen 
   2.1 sonstige Bescheinigungen           5,00 € bis 20,00 € 
   2.2 Ausstellung von Dublikaten           2,50 € bis 15,00 € 
 
3.    Stellungnahmen / Gutachten 
  3.1 Erstellung von schriftlichen Stellungnahmen bzw. 
        Gutachten außerhalb gebührenpflichtiger 
        Verwaltungsverfahren          10,00 € bis 50,00€ 
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4. Verwaltungskosten 
      Verwaltungskosten (Büromaterial usw.)                               tatsächlich                      
          verauslagte Kosten 
5. Öffentliche Einrichtungen 
   5.1 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung aufgrund 
         einer Satzung             5,00 € bis 20,00 € 
   5.2 Nachträgliche Auflagen, Widerruf einer Erlaubnis  
         oder Ausnahmebewilligung           5,00 € bis 20,00 € 

5.3  Anordnung einer satzungsmäßigen Verpflichtung       5,00 € bis 20,00 € 
 
 6. Schreibgebühren  
   6.1 im Format DIN A 4 einzeilig pro Blatt                 5,00 €  
   6.2 im Format DIN A 4 eineinhalbzeilig pro Blatt                3,50 € 
   6.3 im Format DIN A 5 ein- bzw. eineinhalbzeilig pro Blatt               3,00 € 
   6.4 im Format DIN A 4 Geschäftsvordrucke pro Blatt                
2,50 € 
   6.5 im Format DIN A 5 Schreiben von Tabellen pro Blatt               3,00 € 
   6.6 im Format DIN A 4 Schreiben von Tabellen pro Blatt               7,50 € 
 
7. Vervielfältigung  
    7.1 im Format DIN A 3  
  - einseitig                     0,05 € 
  - doppelseitig                    0,10 € 
    7.2 im Format DIN A 4 und kleiner  
  - einseitig                     0,04 € 
 - doppelseitig                    0,08 €  
    7.3 im Format DIN A 3 - Farbkopie  
   - einseitig                     0,18 € 
  - doppelseitig                   0,35 ú                                                                                                                                                                                                                                                 
     7.4 im Format DIN A 4 - Farbkopie einseitig  
  - einseitig                     0,15 € 
    - doppelseitig                   0,30 ú 
 
8. Erstellen einer Kopiervorlage  
      Erstellen einer Kopiervorlage auf der Basis  
      der eingereichten Unterlagen pro Blatt                 3,00 € 
 
9. Akteneinsicht nach dem Akteneinsichts- und 
    Informationszugangsgesetz (AIG) 
 9.1 Einsichtnahme der Originalbelege     27, € / Stunde 
* Mindestgebühr für Fälle mit geringem 
   Verwaltungsaufwand                    5,00 € 
* Höchstgebühr pro Tag                                135,00 € 
 9.2 Übermittlung von Vervielfältigungen von  
       Originaldokumenten                                                                 gemäß Teil A Pkt. 7 
 9.3 Broschüren                   gemäß § 6 Abs. 2 
       Zurverfügungstellung von Informationsträgern                           gemäß § 6 Abs. 2 
 
10. Aktenversendungspauschale                        12,00 ú 
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Gebührentarife Teil B 
 
Besondere Gebührentatbestände 
 
Dezernat II 
 
Amt 65 / Vertragsmanagement 
 
Erteilung von Löschungsbewilligungen für eingetragene 
Rechte Dritter (private Personen) 

- je angefangene halbe Stunde      21,00 € 
 
Amt 65 / Bauinvestition / Straßenverwaltung 
 
Gemäß Verordnung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der  
Straßenbaubehörde (StrVwGebO) vom 31.Mai 2002 
(GVBi.II/02, [Nr. 17], S.354), geändert durch Verordnung  
vom 28. Mai 2003 (GVBl.II/03, [Nr.14], S.306) i. V. m. der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren von Sondernutzung an  
Kreisstraßen (SonGebS) vom 20.06.1996 (Beschluss-Nr.:20/313/96 
des Kreistages des Landkreises OSL) werden für vorgenommene  
Amtshandlungen Gebühren erhoben. 
                                                   
                            - Verwaltungsgebühren (einmalig) 25 v. H. der festgesetzten  
                               Sondernutzungsgebühr 
 
Dezernat IV 
Amt 53 / Gesundheitsamt 
 
Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten 
nach § 10 BbGGDG (Brandenburgisches Gesundheits- 
dienstgesetz)einschließlich körperlicher Untersuchungen 8,00 ú bis 300,00 ú 
  

Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.06.2001 (Beschluss Nr. 21/347/01) außer Kraft. 
 
Senftenberg, 09. Oktober 2009 
 
 
 
i. V. Titus Faustmann  (Siegel)    
Beigeordneter    
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Beschluss Nr. 0163/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag beschließt die anliegende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung für den 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz. 
 
 
Gemäß § 131 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 und § 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202), hat der Kreis-
tag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz in seiner Sitzung am 08. Oktober 2009 fol-
gende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung für den Landkreis Oberspreewald Lau-
sitz vom 2. Februar 2009 beschlossen: 
 
 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

 
 

Artikel 1 
 
Die Hauptsatzung für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 4 der Hauptsatzung werden die bisherigen Absätze 6 bis 12 umbenannt in 
 die Absätze 1 bis 7. 
 
2. Nach § 14 der Hauptsatzung wird folgender § 14a eingefügt: 

 
„§ 14a Vergütungen aus einer Tätigkeit als Vertreter in wirtschaftlichen  
Unternehmen 

 
(1) Vergütungen aus einer Tätigkeit als Vertreter des Landkreises Oberspreewald-

Lausitz in wirtschaftlichen Unternehmen sind an den Landkreis abzuführen, so-
weit sie über das Maß einer angemessenen Aufwandsentschädigung hinausge-
hen. 

 
(2) Die Grenze der Angemessenheit wird für die Mitglieder des Unternehmensgre-

miums auf 900,- € jährlich, für den Vorsitzenden des Unternehmensgremiums 
auf 1.500,- € jährlich festgesetzt. Darüber hinaus gehende Aufwandsentschädi-
gungen sind an den Landkreis Oberspreewald-Lausitz abzuführen.“ 

 
3. In § 16 Abs. 1 der Hauptsatzung wird das Wort „ehrenamtliche/n“ gestrichen. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Senftenberg, 09. Oktober 2009 
 
 
 
i. V. Titus Faustmann  (Siegel)    
Beigeordneter       



25 
 

Beschluss Nr. 0164/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag beschließt die öffentliche Ausschreibung der Stelle des Ersten Beigeord-
neten entsprechend dem in der Anlage 1 beigefügten Ausschreibungstext in folgenden 
Medien: 
   
  Lausitzer Rundschau, Gesamtausgabe 
  Amtsblatt für das Land Brandenburg 
  Homepage des Landkreises 
  www.stellenblatt.de 
  WochenKurier  
 
 
Senftenberg, 08. Oktober 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender des 
Kreistages 
 
 
Anlage 1 
 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz 
 

Stellenausschreibung 
 
Für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist die Stelle 
 

der Ersten Beigeordneten/des Ersten Beigeordneten 
 
als hauptamtliche Beamtin/Beamter auf Zeit für die Dauer von acht Jahren im I. Quartal 
2010 zu besetzen. 
 
Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit etwa 125.000 Einwohnern liegt im Süden des 
Landes Brandenburg. Er ist bezüglich seiner wirtschaftlichen Entwicklung maßgeblich 
durch den Strukturwandel in den ehemaligen Braunkohletagebauen gekennzeichnet. 
Neben Industrie und Handwerk ist der Tourismus im Spreewald und dem Lausitzer See-
land ein wichtiger Wirtschaftszweig mit Entwicklungspotential. 
 
Gesucht wird eine dynamische und belastbare Persönlichkeit, welche mit Organisati-
ons- und Durchsetzungsvermögen bereit und in der Lage ist, gemeinsam mit dem Land-
rat und den Gremien des Landkreises die Entwicklung des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz zu fördern und die Verwaltung bürgernah, zielorientiert und wirtschaftlich mit zu 
führen. 
 
Die Stellenbewerberinnen/die Stellenbewerber müssen die für das Amt erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllen und über eine ausreichende Erfahrung verfügen. Darüber 
hinaus müssen Sie über die Befähigung zum höheren allgemeinen Verwaltungsdienst 
oder zum Richteramt oder eine den vorgenannten Befähigungsvoraussetzungen ver-
gleichbare Qualifikation verfügen. 
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Es wird erwartet, dass die gewählte Beigeordnete/der gewählte Beigeordnete entweder 
einen Wohnsitz innehat, der in angemessener Entfernung zum Dienstort liegt, so dass 
die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt wird, oder 
die gewählte Beigeordnete/der gewählte Beigeordnete bereit ist, einen solchen Wohn-
sitz zu nehmen. Umzugskosten und andere mit der Bewerbung im Zusammenhang ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet. 
 
Die Bewerbungen sind schriftlich im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Be-
werbung Beigeordnete/Beigeordneter bis zum 08.01.2010 zu richten an: 
 

Landkreis Oberspreewald-Lausitz 
Landrat 
Dubinaweg 1 
01968 Senftenberg 

 

 
Beschluss Nr. 0145/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag des Landkreises Oberspreewald - Lausitz benennt auf Vorschlag des  
amtierenden Landrates Frau Waltraud Ramoth als ehrenamtliche Beauftragte für Ange-
legenheiten der Sorben (Wenden). 
 
Senftenberg, 08. Oktober 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender des 
Kreistages 
 

 
Beschluss Nr. 0149/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz bestellt für die 
Verbandsversammlung des Gewässerverbandes „Kleine Elster – Pulsnitz“ 
 
 Herrn Wilfried Brödno als Vertreter 
   und 
 Frau Marion Speer als Stellvertreterin. 
 
Senftenberg, 08. Oktober 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender des 
Kreistages 
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Beschluss Nr. 0157/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag beschließt die Abbestellung von Herrn Faustmann als stellvertretendes 
Mitglied der Einigungsstelle und bestellt Herrn Brödno als stellvertretendes Mitglied der 
Einigungsstelle für die Amtszeit der Personalvertretung. 
 
Senftenberg, 08. Oktober 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender des 
Kreistages 
 

 
Beschluss Nr. 0166/2009 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 08. Oktober 2009 
 
Der Kreistag beschließt den Abschluss der vorliegenden Vergleichsvereinbarung  
zwischen dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz und dem Land Brandenburg zur  
Erstattung der Aufwendungen des Landkreises zur Grundsicherung für Leistungs-
berechtigte in Einrichtungen für die Jahre 2005 und 2006 in Höhe von 1.691.739,23 €. 
 
Senftenberg, 08. Oktober 2009 
 
 
Klaus-Jürgen Graßhoff 
Vorsitzender des 
Kreistages 
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Öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises 
Oberspreewald-Lausitz vom 11. Juni 2009 
 
Beschluss Nr. 0130/2009 
des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
vom 11. Juni 2009 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Grundsätze zur Entwicklung von Angeboten 
der Familienbildung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. 
 
Senftenberg, 11. Juni 2009 
 
 
Christoph Eigenwillig 
Vorsitzender des 
Jugendhilfeausschusses 
______________________________________________________________________ 
 
Beschluss Nr. 0129/2009 
des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
vom 11. Juni 2009 
 
Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung mit den Haushaltsansätzen für 
2010 in die Plankonsultation zu gehen. 
 
Senftenberg, 11. Juni 2009 
 
 
Christoph Eigenwillig 
Vorsitzender des 
Jugendhilfeausschusses 
______________________________________________________________________ 
 
Beschluss Nr. 0131/2009 
des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
vom 11. Juni 2009 
 
Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Antrag des Selbsthilfeverein Senftenberg e.V. 
auf finanzielle Bezuschussung der internationalen Kinderbegegnung in der Zeit vom  
21. bis 25.09.2009, unter der Bedingung der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, in 
Höhe von 1.000,00 € zu. 
 
Senftenberg, 11. Juni 2009 

 
 
Christoph Eigenwillig 
Vorsitzender des 
Jugendhilfeausschusses 
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Bekanntmachung des Landrates 
 

 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Beteiligungsberichtes 2008 
 
Die Abgeordneten des Kreistages wurden im letzten Kreistag über die Veröffentlichung 
des Beteiligungsbericht 2008 des Landkreises Oberspreewald-Lausitz informiert. Der 
Beteiligungsbericht 2008 enthält gem. § 61 Kommunale Haushalts- und Kassenverord-
nung (KomHKV) Angaben über die Unternehmen des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz gem. § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) sowie über mittelbare Beteiligungen. 
 
Zur Information der Mitglieder des Kreistages und der Einwohner des Landkreises 
Oberspreewald-Lausitz wird der Beteiligungsbericht 2008 gem. § 61 KomHKV öffentlich 
bekannt gemacht. Er liegt seit dem 12.10.2009 im Beteiligungsmanagement des Land-
kreises Oberspreewald-Lausitz in Senftenberg, Dubinaweg 01, Raum 207, zu den be-
kannten Sprechzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Senftenberg, 12.10.2009 
 
Titus Faustmann 
amt. Landrat  
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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Oberspree-
wald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
 

„Schmutzwasserdruckleitung, die zur Schmutzwasserentsorgung der Gemeinde 
Lübbenau/Spreewald dient, welche von der Dammstraße/Ecke Straße des Auf-

baus bis zur Poststraße in die  zentrale Abwasserbeseitigungsanlage des WAC – 
Kläranlage Lübbenau/Spreewald verläuft“ 

 

Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31.10.2006 (BGBl. I S. 2407) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(Sachenrechts – Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 
(BGBl.I S. 3900) hat der Wasser- und Abwasserzweckverband Calau (WAC), 03222 
Lübbenau/Spreewald, Berliner Straße 10, beim Landkreis Oberspreewald – Lausitz, 
untere Wasserbehörde, 01968 Senftenberg, Dubinaweg 1, für die o.g. Schmutzwasser-
kanäle und Schmutzwasserdruckleitungen die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt.  
 

Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nach-
folgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, 
in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den 
Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus der Anla-
gen zu betreten oder sonst zu benutzen, Wasser oder Abwasser in dem Kanal oder in 
der Leitung über die Grundstücke zu führen und die für die Fortleitung eingerichteten 
Sonder- und Nebenanlagen zu betreiben, zu unterhalten, instandzusetzen und zu er-
neuern. 
 
Der Trassenverlauf der Schmutzwasserdruckleitung erstreckt sich über nachfolgend 
genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt entsprechend dem Trassenverlauf. 
 

In der Gemarkung Lübbenau  
 
Flur 23 Flurstücke: 145, 144, 143, 142, 141, 139, 137, 138, 176, 172 
 
Flur 24 Flurstücke: 170 
 
Flur 18 Flurstücke: 35/1 
     
 

Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von 
den Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an 
beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 
in 03205 Calau, nach Terminvereinbarung unter 03541/870-3443 oder 3401 während 
der üblichen Dienstzeiten bzw. – nach vorheriger Absprache -  auch außerhalb dieser 
Zeiten eingesehen werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig wäh-
rend dieser Frist, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt. 
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 

Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, 
sein Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch 
genommen oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt 
worden ist. 
Er kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde zu Unrecht 
in Anspruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1GBBerG i.V.m. § 1 SachenR-DV ist 
von  
Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 
03. Oktober 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das antragstellende Ver-
sorgungsunternehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen entstanden.  
Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. Oktober 
1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des 
Grundstückes bzw. mit der bestehenden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst nicht er-
forderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das 
am 03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivil-
rechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden.   
 
 
 
Titus Faustmann 
amtierender Landrat 
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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Oberspree-
wald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
 

„Schmutzwasserdruckleitung, die zur Schmutzwasserentsorgung der Stadt  
Lübbenau/Spreewald dient, welche von der ehemals Industriewäscherei bis  

zur zentralen Abwasserbeseitigungsanlage des WAC – Kläranlage Lübbenau/ 
Spreewald verläuft“ 

 

Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31.10.2006 (BGBl. I S. 2407) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(Sachenrechts – Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 
(BGBl.I S. 3900) hat der Wasser- und Abwasserzweckverband Calau (WAC), 03222 
Lübbenau/Spreewald, Berliner Straße 10, beim Landkreis Oberspreewald – Lausitz, 
untere Wasserbehörde, 01968 Senftenberg, Dubinaweg 1, für die o.g. Schmutzwasser-
kanäle und Schmutzwasserdruckleitungen die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt.  
 

Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nach-
folgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, 
in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den 
Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus der Anla-
gen zu betreten oder sonst zu benutzen, Wasser oder Abwasser in dem Kanal oder in 
der Leitung über die Grundstücke zu führen und die für die Fortleitung eingerichteten 
Sonder- und Nebenanlagen zu betreiben, zu unterhalten, instandzusetzen und zu er-
neuern. 
 

Der Trassenverlauf der Schmutzwasserdruckleitung erstreckt sich über nachfolgend 
genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt entsprechend dem Trassenverlauf. 
 

in der Gemarkung Zerkwitz 
  
Flur 2 Flurstücke:  747, 748, 64, 63, 500, 49, 50, 42, 781, 774, 451, 219/3, 217, 
    216, 254 
 
Flur 3  Flurstücke: 121/1, 120/1, 119/1, 118/1, 117/1, 117/2, 116/2, 103/1, 
102/1,  
     91/1, 88/1, 87/2, 86, 79/1, 79/2, 54/1, 69, 65, 64, 63, 115 
 
In der Gemarkung Lübbenau  
 
Flur 12 Flurstücke: 165/4, 163/3, 493  
 
Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von 
den Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an 
beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 
in 03205 Calau, nach Terminvereinbarung unter 03541/870-3443 oder 3401 während 
der üblichen Dienstzeiten bzw. – nach vorheriger Absprache -  auch außerhalb dieser 
Zeiten eingesehen werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig wäh-
rend dieser Frist, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt. 
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, 
sein Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch 
genommen oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt 
worden ist. 
Er kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde zu Unrecht 
in Anspruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1GBBerG i.V.m. § 1 SachenR-DV ist 
von  
 
Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 
03. Oktober 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das antragstellende Ver-
sorgungsunternehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen entstanden.  
Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. Oktober 
1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des 
Grundstückes bzw. mit der bestehenden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst nicht er-
forderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das 
am 03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivil-
rechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden.   
 
 
 
 
Titus Faustmann 
amtierender Landrat 
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Bekanntmachung der endgültigen Wahlergebnisse gemäß § 38 Abs. 3 Satz 3 des Bran-

denburgischen Wahlgesetzes i. V. m. § 75 Abs. 1 Ziff.1 Brandenburgische Wahlordnung 

für den Wahlkreis 38 zur Wahl des 5. Landtages des Landes Brandenburg am 27.09.2009 

 
Der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 38 hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29. September 
2009 das nachfolgende endgültige Ergebnis zur Wahl des 5. Landtages Brandenburg festgestellt: 
 

Wahlberechtigte                 39.090 
 
Wählerinnen und Wähler                25.088 
 
Ungültige Erststimmen                     796 
 
Gültige Erststimmen                24.292 
 
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf 

Bewerberin oder Bewerber 
Kurzbezeichnung des Wahl-
vorschlagsträgers 

Erstimmen 

Theiss, Gabriele (SPD) SPD 5.028 

Weinert, Viola (DIE LINKE) DIE LINKE 6.581 

Senftleben, Ingo (CDU) CDU 9.013 

Fröhlich, Uwe (GRÜNE/ B 90) GRÜNE/ B 90 565 

Schicha, Michael (FDP) FDP 1.269 

Woche, Dieter Werner Hans (NPD) NPD 1.170 

Kurze, Volker (FREIE WÄHLER) FREIE WÄHLER 666 

 
Ungültige Zweitstimmen           745 
 
Gültige Zweitstimmen                   24.343 
 
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf 

Landesliste 
(Name des Wahlvorschlagsträgers) 

Kurzbezeichnung Zweitstimmen 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 6.617 

DIE LINKE DIE LINKE 6.184 

Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU 6.471 

DEUTSCHE VOLKSUNION DVU 764 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE/ B 90 656 

Freie Demokratische Partei FDP 1.861 

50Plus Das Generationen-Bündnis 50Plus 136 

Deutsche Kommunistische Partei DKP 14 

DIE REPUBLIKANER REP 58 

Die Volksinitiative gegen die Massenbebauung Branden-
burgs mit Windenergieanlagen und die verfehlte Was-
serpolitik 

Volksinitiative 25 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD 944 

Rentnerinnen und Rentner Partei RRP 122 

Zusammen für Brandenburg: FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER 491 

 
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Senftleben, Ingo (CDU) die meisten Stimmen auf sich verei-
nigt und damit im Wahlkreis 38 gewählt ist. 
 
 
 
 
Susann Priemer 
Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 38 
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Bekanntmachung der endgültigen Wahlergebnisse gemäß § 38 Abs. 3 Satz 3 des Bran-
denburgischen Wahlgesetzes i. V. m. § 75 Abs. 1 Ziff.1 Brandenburgische Wahlordnung 
für den Wahlkreis 39 zur Wahl des 5. Landtages des Landes Brandenburg am 27.09.2009 
 
Der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 39 hat in seiner öffentlichen Sitzung am 01. Oktober 
2009 das nachfolgende endgültige Ergebnis zur Wahl des 5. Landtages Brandenburg festgestellt: 
 

Wahlberechtigte                          42.562 
 
Wählerinnen und Wähler                           26.983 
 
Ungültige Erststimmen                               1.139 
 
Gültige Erststimmen                           25.844 
 
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf 

Bewerberin oder Bewerber 
Kurzbezeichnung des Wahl-
vorschlagsträgers 

Erstimmen 

Gregor-Ness, Martina (SPD) SPD 8.229 

Dr. Hoffmann, Gerd-Rüdiger (DIE LINKE) DIE LINKE 8.730 

Losch, Frank (CDU) CDU 5.592 

Marx, Dirk (GRÜNE/ B 90) GRÜNE/ B 90 836 

Eulitz, Steven (FDP) FDP 1.450 

Nicklisch, Ilona (FREIE WÄHLER) FREIE WÄHLER 1.007 

 
Ungültige Zweitstimmen           792 
 
Gültige Zweitstimmen                   26.191 
 
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf 

Landesliste 
(Name des Wahlvorschlagsträgers) 

Kurzbezeichnung Zweitstimmen 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 8.661 

DIE LINKE DIE LINKE 7.557 

Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU 5.095 

DEUTSCHE VOLKSUNION DVU 590 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE/ B 90 833 

Freie Demokratische Partei FDP 1.624 

50Plus Das Generationen-Bündnis 50Plus 125 

Deutsche Kommunistische Partei DKP 33 

DIE REPUBLIKANER REP 52 

Die Volksinitiative gegen die Massenbebauung Branden-
burgs mit Windenergieanlagen und die verfehlte Was-
serpolitik 

Volksinitiative 67 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD 688 

Rentnerinnen und Rentner Partei RRP 133 

Zusammen für Brandenburg: FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER 733 

 
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Dr. Hoffmann, Gerd-Rüdiger (DIE LINKE) die meisten Stim-
men auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis 39 gewählt ist. 
 
 
 
 
Gisbert Choschzick 
Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 39 
 
 
 
 
 
 
 

  



36 
 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses zur Wahl des 5. Landtages Brandenburg am 
27.09.2009 im Wahlkreis 40 
 

Der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 40 hat in seiner öffentlichen Sitzung am 01.10.2009 das 
Wahlergebnis für die Wahl zum 5. Landtag Brandenburg festgestellt. 
Das Wahlergebnis für den Wahlkreis 40 wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Wahlberechtigte Personen:   47.006 
Wähler:                                   32.235 
 
Ungültige Erststimmen:        1.371 
Gültige Erststimmen:           30.864 
 
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf: 
 
Schippel, Werner Siegwart ( SPD ):       9.872 
Bednarsky, Kerstin ( DIE LINKE ):       8.362 
Schier, Roswitha ( CDU ):                        8.940 
Suchner, Werner ( GRÜNE/B90 )           1.895 
Hähnel, Stella ( NPD ):                                990 
Kroll, Daniela ( FREIE WÄHLER):          805 
 
Ungültige Zweitstimmen:      1.007 
Gültige Zweitstimmen:         31.228 
 
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf: 
 
SPD:                                             10.947  
DIE LINKE                                   7.537 
CDU                                               7.114 
DVU                                                  511 
GRÜNE/B90                                  1.295 
FDP                                                 2.045 
50plus                                                139 
DKP                                                     35 
REP                                                      63 
Volksinitiative                                   103 
NPD                                                    786 
RRP                                                     152 
FREIE WÄHLER                               501 
 
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Schippel, Werner Siegwart (SPD) die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt und damit im Wahlkreis 40 gewählt ist. 
 
 
 
 
H.-J. Milinski 
Kreiswahlleiter Wahlkreis 40 
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Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Wahlkreises 66 
Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II 
 
Bekanntmachung der Wahlergebnisse im Wahlkreis 66 
 
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag Wahlkreis 66 
Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II 
 
Der Kreiswahlausschuss für den Bundestagswahlkreis 66 hat in seiner Sitzung am 1. 
Oktober 2009 folgendes Wahlergebnis festgestellt: 
 
Zahl der Wahlberechtigten                                192.709 
Zahl der Wähler                                                 126.140 65,46 % 
 
Zahl der gültigen Erststimmen                           121.448 
Zahl der ungültigen Erststimmen                           4.692 3,72 % 
Zahl der gültigen Zweitstimmen                        122.148 
Zahl der ungültigen Zweitstimmen                        3.992 3,16 %  
 

Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Erststimmen: 
   
Zenker, Thomas (SPD)                                                    32.688 26,92 % 
Dr. Brie, Andreas (DIE LINKE)                                      34.324 28,26 %  
Stübgen, Michael (CDU)                                                 35.073 28,88 % 
Buchs, Enrico (FDP)                                                          8.487 6,99 % 
Wunnicke, Christoph (GRÜNE/B 90)                              3.861 3,18 % 
Kokott, Manuela (NPD)                                                     5.513 4,54 % 
Klingenberg, Harald (Freie Union)                                       915 0,75 % 
Brückner, Andreas (Willi Weise Projekt)                             587 0,48 % 
 

Gewählter Wahlkreisabgeordneter: Michael Stübgen 
 
Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Zweitstimmen: 
 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)            28.022 22,94 %  
DIE LINKE  (DIE LINKE)                                                34.203 28,00 % 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)     33.467 27,40 % 
Freie Demokratische Partei (FDP)                                   10.865 8,89 % 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)                            4.238 3,47 % 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)           3.839 3,14 % 
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)       137 0,11 % 
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)                            270 0,22 % 
DEUTSCHE VOLKSUNION (DVU)                                 2.399 1,96 % 
DIE REPUBLIKANER (REP)                                                278 0,23 % 
Freie Wähler Deutschland (FWD)                                    1.435 1,17 % 
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)                              2.995 2,45 % 
 

 

Herzberg (Elster), 5. Oktober 2010 
 
Dirk Gebhard 
Kreiswahlleiter 
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Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 63 

Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I 

vom 06.10.2009 

 

Endgültiges Wahlergebnis im Wahlkreis 63 

 

Gemäß § 79 Abs. 1 Bundeswahlordnung mache ich bekannt, dass der Kreiswahl-
ausschuss in seiner Sitzung am 02.10.2009 das folgende endgültige Wahlergebnis für 
den Wahlkreis 63 (Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I) 
für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 festgestellt hat: 
 

 
1. Zahl der Wahlberechtigten: 246.651 

 
2. Zahl der Wähler: 170.204 

 
3. Zahl der ungültigen Erststimmen: 5.598 

 
4. Zahl der gültigen Erststimmen: 164.606 

 
5. Zahl der ungültigen Zweitstimmen: 4.739 

 
6. Zahl der gültigen Zweitstimmen: 165.465 

 

 
1.  Von den gültigen Erststimmen entfielen 

auf 
  

 Dr. Peter Danckert SPD 53.384 

 Steffen Kühne DIE LINKE 43.348 

 Dr. Tamara Zieschang CDU 40.882 

 Jan Mühlmann-Skupien FDP 11.959 

 Benjamin Raschke GRÜNE/B 90 9.041 

 Stella Hähnel NPD 5.992 
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2. Von den gültigen Zweitstimmen entfie-

len auf 
  

 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 42.834 

 DIE LINKE DIE LINKE 44.923 

 
Christlich Demokratische Union Deutsch-

lands 
CDU 39.092 

 Freie Demokratische Partei FDP 16.102 

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE/B 90 9.912 

 
Nationaldemokratische Partei Deutsch-

lands 
NPD 4.711 

 
Marxistisch-Leninistische Partei Deutsch-

lands 
MLPD 162 

 Bürgerrechtsbewegung Solidarität BüSo 397 

 DEUTSCHE VOLKSUNION DVU 1.255 

 DIE REPUBLIKANER REP 368 

 Freie Wähler Deutschland FWD 1.352 

 Piratenpartei Deutschland PIRATEN 4.357 

 

Gewählter Bewerber im Wahlkreis 63 ist Herr Dr. Peter Danckert (SPD). 

 

Lübben, 06.10.2009 

 

 

Starke 

Kreiswahlleiterin 
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Bekanntmachung des Zweckverbandes „Gewässerrandstreifenprojekt  
Spreewald“ (GRPS) 
 
Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung der 28. Verbands-
versammlung des Zweckverbandes „Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald“ 
(GRPS) 
 
Die nächste Verbandsversammlung findet am 18.11.2009 ab 9.00 Uhr im Konferenz-
raum im Rathaus Lübbenau/Spreewald, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau/ Spreewald  
statt. 
 
 
Tagesordnung der 28. Versammlung des Zweckverbandes Gewässerrand-
streifenprojekt Spreewald  
 
 
 Öffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Bestätigung der Tagesordnung sowie Bestätigung des Protokolls des    
27. Zweckverbandsversammlung 

3. Bürgerfragestunde 

4. Ergebnis der Prüfung der Verwendungsnachweise 2007 und 2008 

5. Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch das Rech-
nungsprüfungsamt des Landkreises Dahme- Spreewald 

6. Beschluss zum Jahresabschluss 2008 – Beschlussvorlage 4/2009 

7. Beschluss zur Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 
2008 – Beschlussvorlage Nr. 05/2009 

8. Beschluss zur Ausgabeermächtigung 2010 während der vorläufigen 
Haushaltsführung - Beschlussvorlage Nr. 06/09 

9. Beschluss über die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch das 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberspreewald – Lausitz – Be-
schlussvorlage 07/2009 

10. Diskussion und Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung des 
Zweckverbandes – Beschlussvorlage 08/2009 

11. Bericht über den aktuellen Arbeitsstand 

12. Sonstiges 
 
 

 
 Nichtöffentlicher Teil 
 

 Bericht zum Grunderwerb 

 Personalangelegenheiten  
 Sonstiges 


